
• KARL BLECHA 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

Il- OQ3 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII, Gcsctzgebun~5pGriode 

Zahl: 5053/10-11/8-3/88 

Betr.: schriftliche Anfrage der 
Abgeordneten Dr. Ettmayer 
und Genossen betreffend 
Suchtgiftproblem am Karlsplatz 
(2392/J) . 

ANFRAGE BEANTWORTUNG 

itq~/AB 
1988 -08- 03 

zu j, ~qt/J 

Die von den Abgeordneten Dr. Ettmayer und Kollegen am 

29.06.1988 an mich gerichtete Anfrage Nr. 2392/J, betref­

fend das "Suchtgiftproblem am Karlsplatz" beantworte ich 

wie folgt: . 

Zur Frage 1: Die Überwachung des Bereiches Kärntnertor­

Passage/Resselpark wurde erheblich verstärkt 

und erfolgt nunmehr sowohl durch Beamte des 

Sicherheitsbüros, der Bezirkspolizeikommissariate 

Innere Stadt und Wieden,' als auch durch die 

Besatzungen der zuständigen Funkstreifen- und 

Sektorwagen sowie Beam.te der Polizeidiensthunde­

abteilung. 

Die bisher gemachten Erfahrungen zeigen, daß 

es sich bei' den in der Öffentlichkeit kriti­

sierten Vorgängen hauptsächlich um Verwaltungs­

übertretungen (Art. VIII EGVG) sowie in den Fäl­

len vermuteten Suchtgiftmißbrauches in Wirklich­

keit,meist um einen Medikamentenmißbrauch in 

Verbindung mit Alkoholabusus handelt; letzteres 

bildet aber bekanntlich keinen nach dem Sucht­

giftgesetz strafbaren Tatbestand. : 

Zur Frage 2: Aufgrund einer von der Leitung der Ev~ngeli­

sehen Schule vorgebrachten Beschwerde hat der 

Kommandant der Sicherheitswacheabteilung 

Wieden mit der Schulleitung Verbindung aufge­

nommen und die Elterversammlung dieser Schule 

besucht. 

Bei diesen Gelegenheiten wurden sowohl der 

Schulleitung als auch den Eltern die recht-
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liehe Situation und die sich daraus ergeben­

den Möglichkeiten fUr ein polizeiliches Ein­

schreiten dargestellt. Der Kontakt zwischen 

Polizei und Schulleitung ist in der Zwischen­

zeit zu einer regelmäßigen Einrichtung gewor­

den, woraus sich eine sehr positiv zu beur­

teilende Kooperation ergeben hat. Es liegen 

derzeit auch keine neuen Beschwerden in dieser 

Richtung vor. Im Ubrigen ist bisher ein Sucht­

gifthandel mit schulpflichtigen Kindern in 

keinem Fall festgestellt worden. 

Zur Frage 3: Beim Bundeskanzleramt, Sektion Volksg~sundheit, 

dem zusammen mit dem Bundesministerium fUr 

Justiz primär die Vollziehung des Suchtgift­

gesetzes obliegt, finden periodisch Tagungen 

der Drogenbeauftragten der Länder und der 

anderen mit der Vollziehung des Suchtgiftge­

setzes betrauten Bundesministerien statt, an 

welchen auch Vertreter des Bundesministeriums 

fUr Umwelt, Jugend und Familie und meines 

Ressorts teilnehmen. Dieses Gremium bietet 

Gelegenheit, auch Probleme von lokaler Bedeu­

tung, wie z.B. die "Wiener Szene", zu erörtern. 

Zur Frage 4: Das Suchtgiftgesetz 1951 in der Fassung der 

Suchtgiftgesetznovelle 1985 stellt meiner· 

Meinung nach eine ausreichende gesetzliche 

Grundlage fUr die wirksame Bekämpfung der 

Suchtgiftkriminalität dar. Es ermöglicht vor 

allem eine differenzierte Vorgangsweise gegen 

Drogenkonsumenten einerseits und Suchtgift­

händler andererseits. 

Mit der eventuellen Ratifizierung der Sucht­

gift-Konvention ~er Vereinten Nationen, die 

j~doch derzeit noch Gegenstand internationa­

ler Beratungen ist, könnten sich Neuerungen 

im Suchtgift-~trafrecht ergeben. 
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